
Allgemeine Geschäftsbedingungen der SWS Medien AG Print (gedenkkarten.ch)

Designvorlagen Gedenkkarten (Online-Bestellung)

Vertragsparteien
Vertragsparteien in Bezug auf alle Bestellungen über gedenkkarten.ch sind der Kunde einerseits (Besteller) und die SWS Medien AG Print,
Buchenstrasse 2, CH-6210 Sursee (Lieferantin) andererseits.

Geltungsbereich
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Bestellung von Trauerdrucksachen auf der Plattform gedenkkarten.ch.

Zahlungsbedingungen
Alle angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und exklusive Porto. Grundsätzlich können die Bestellungen mittels
Rechnung bezahlt werden. Die Zahlungsfrist beträgt zehn Tage nach Eingang der Rechnung. 

Bei verspäteter Zahlung wird die SWS Medien AG Print höchstens zwei Mahnungen verschicken. Für die zweite Mahnung wird eine
Gebühr von CHF 20.– verrechnet. Bezahlt der Kunde dann nicht, werden betreibungsrechtliche Massnahmen eingeleitet. Ausserdem
werden bei verspäteter Zahlung Verzugszinse von fünf Prozent berechnet. Schadenersatzforderungen bleiben vorbehalten. 

Abschluss des Vertrages
Aufträge werden online auf gedenkkarten.ch erteilt. Durch die Ausführung des Bestätigungslinks, welcher der Kunde von der 
SWS Medien AG Print per E-Mail zugestellt bekommt, kommt die Bestellung bzw. der Vertrag definitiv zustande. Damit verpflichtet sich
der Kunde zur Bezahlung des angegebenen Preises und er löst die definitive Bestellung aus, die die SWS Medien AG Print zur Her-
stellung der Drucksachen verpflichtet. Die SWS Medien AG Print behält sich vor, bei rechtswidrigem Inhalt vom Vertrag zurückzutreten.

Gut zum Druck
Der Kunde stellt sämtliche Text- und Bilddaten eigenständig zusammen. Das daraus generierte PDF gilt als Gut zum Druck. Der Kunde
erteilt sein Einverständnis zu diesem Gut zum Druck mit dem definitiven Auslösen der Bestellung. 

Farbliche Abweichungen zwischen dem Gut zum Druck und dem gedruckten Produkt sind möglich. Daraus entstehen dem Kunden keine
Ansprüche. Er kann jedoch zusätzlich zum PDF-Dokument einen farbverbindlichen Papierabzug (Gut zum Druck) bei der SWS Medien AG
Print anfordern. Dieser Papierabzug ist in Bezug auf die Farben im Gegensatz zum elektronischen Gut zum Druck verbindlich.

Lieferbedingungen
Die Lieferung von Leidzirkularen wird bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr am gleichen Arbeitstag bzw. am nächsten Arbeitstag bei
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen der Post übergeben und erreicht – unter Vorbehalt einer verzögerten Zustellung durch die Post –
am folgenden Arbeitstag den Kunden. Die Lieferung von Danksagungskarten wird bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr nach zwei Arbeits-
tagen der Post übergeben. Die Lieferung kann sich, sofern ein farbverbindliches Gut zum Druck angefordert wird, um weitere zwei Tage
verzögern. 

Es können auch abweichende Lieferfirsten vereinbart werden. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tage des Eingangs der
Druckunterlagen bei der SWS Medien AG Print und enden mit dem Tage, an dem die Drucksachen die Druckerei verlassen. Wird ein farb-
verbindliches Gut zum Druck nicht innerhalb eines Tages erteilt, so ist die SWS Medien AG Print nicht mehr an die vereinbarte Lieferfrist
gebunden.
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Print anfordern. Dieser Papierabzug ist in Bezug auf die Farben im Gegensatz zum elektronischen Gut zum Druck verbindlich. Die Kosten 
dafür werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Lieferbedingungen
Die Lieferung von Leidzirkularen wird bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr am gleichen Arbeitstag bzw. am nächsten Arbeitstag bei  
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen der Post übergeben und erreicht – unter Vorbehalt einer verzögerten Zustellung durch die  
Post – am folgenden Arbeitstag den Kunden. Die Lieferung von Danksagungskarten wird bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr nach zwei 
Arbeitstagen der Post übergeben. Die Lieferung kann sich, sofern ein farbverbindliches Gut zum Druck angefordert wird, um weitere zwei 
Tage verzögern. 
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verbindliches Gut zum Druck nicht innerhalb eines Tages erteilt, so ist die SWS Medien AG Print nicht mehr an die vereinbarte Lieferfrist 
gebunden. 
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Alle Lieferfristen gelten vorbehältlich unvorhergesehener Ereignisse wie höherer Gewalt, Transportverzügen oder Streiks bei Lieferanten 
der SWS Medien AG Print. Nutzen und Gefahr der Lieferung gehen mit der Übergabe an die Post auf den Kunden über. Der Waren- 
lieferung liegt jeweils die Rechnung bei, welche auch als Lieferschein gilt. 

Mängel
Lieferungen, die nicht der Bestellung entsprechen oder andere Mängel aufweisen, sind durch den Kunden innert drei Tagen nach Erhalt 
bei der SWS Medien AG Print anzuzeigen.

Archivbedingungen
Der Kunde hat kein Recht, über die elektronischen Daten zu verfügen bzw. diese zu erhalten. Die SWS Medien AG Print hat die Arbeits-
unterlagen bzw. die elektronischen Vorlagen nicht zu archivieren.. 

Haftung für die Online-Verbindungen 
Der Anbieter haftet nicht für Mängel und Störungen, die er nicht zu vertreten hat, vor allem nicht für Sicherheitsmängel und Betriebsaus-
fälle von Drittunternehmen, mit denen er zusammenarbeitet oder von denen er abhängig ist. Weiter haftet der Anbieter nicht für höhere 
Gewalt, unsachgemässes Vorgehen und Missachtung der Risiken seitens des Kunden oder Dritter, übermässige Beanspruchung, unge-
eignete Betriebsmittel des Kunden oder Dritter, extreme Umgebungseinflüsse, Eingriffe des Kunden oder Störungen durch Dritte (Viren, 
Würmer usw.), die trotz der notwendigen aktuellen Sicherheitsvorkehrungen passieren.

Urheberrechte
Das Urheberrecht an den verfügbaren Text- und Bilddaten richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Anderweitige Verwend- 
ungen dieser Daten bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der SWS Medien AG Print. 

Anwendbares Recht
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt bei Verträgen mit Konsumenten das Recht des Staates, in dem der Kunde seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ansonsten unterstehen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Schweizer Recht.

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Sursee. Bei Verträgen mit Konsumenten gilt jedoch: Für Klagen eines Kunden ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz 
einer der Parteien zuständig und für Klagen der SWS Medien AG Print ist das Gericht am Wohnsitz der beklagten Partei zuständig. 

Anwendbarkeit
Mit dem Aufgeben einer Bestellung anerkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie werden dem Kunden vor Ver-
tragsabschluss vollumfänglich zur Kenntnis gebracht. 

Abweichende Vereinbarungen
Jede vom Kunden gewünschte Abweichung von diesen Bedingungen bedarf zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen Vereinbarung mit der 
SWS Medien AG Print. 

Sursee im Januar 2012 


